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1. Worum geht es? 

Auswertungen der bisherigen zentralen Berufsmeisterschaften haben gezeigt, dass die Or-

ganisationen der Arbeitswelt (OdA) die Qualität und den Nutzen des Anlasses als hoch be-

werten, der finanzielle und personelle Aufwand für die Teilnahme jedoch ebenfalls hoch ist. 

Neben dem Beitrag für das Gesamtprojekt sollen die OdA für ihre Teilnahme an den zentra-

len SwissSkills 2025 deshalb wiederum direkt unterstützt werden. 
 

2. An wen richtet sich die Unterstützung und was ist neu? 

Die Unterstützung richtet sich an OdA, die Träger einer beruflichen Grundbildung oder einer 

WorldSkills/EuroSkills Competition sind, und an den zentralen Berufsmeisterschaften 

SwissSkills 2025 mit einer Berufsmeisterschaft und/oder einer Berufsdemonstration teilneh-

men (eigene physische Standpräsenz).  

Neu sind Demonstrationen von Fachrichtungen und Schwerpunkten oder EBA-Berufen expli-

zit nicht anrechenbar (siehe Punkt 3, Kriterien). Gründe dafür sind eine stärkere Fokussie-

rung des Anlasses auf Berufsmeisterschaften und Überlegungen zur Grösse der Veranstal-

tung.  

 

3. Wie funktioniert die Finanzierung? 

Finanzielle Unterstützung 

- Pro Berufsmeisterschaft beträgt der Beitrag pauschal CHF 40’000. OdA, die mehrere 

Meisterschaften durchführen, können Synergien nutzen. Sie erhalten CHF 20’000 für 

die zweite und je CHF 10’000 für jede weitere Meisterschaft. 

- OdA, die ausschliesslich Berufsdemonstrationen durchführen (und keine Berufsmeis-

terschaften), erhalten pauschal CHF 20’000 für die erste Demonstration, CHF 10’000 

für die zweite und CHF 5’000 für jede weitere Demonstration. 

- OdA, die Berufsmeisterschaften und Berufsdemonstrationen durchführen, erhalten für 

die Berufsdemonstrationen jeweils pauschal CHF 5’000. 

- OdA, die eine Berufsmeisterschaft und eine Demonstration für den gleichen Beruf 

austragen, erhalten nur für die jeweilige Berufsmeisterschaft einen Beitrag. 
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Kriterien 

Die folgenden Definitionen für Berufsmeisterschaften und Berufsdemonstrationen wurden 

von SwissSkills festgelegt (vgl. AGB SwissSkills 2025, Berufsverbände). 

 

Definition «Berufsmeisterschaft» 

Eine Berufsmeisterschaft ist eine Schweizermeisterschaft in einem EFZ-Beruf oder in 

einer offiziellen WorldSkills/EuroSkills Competition. Ausnahmen sind mit SwissSkills 

abzustimmen (z.B. neuer Beruf für WorldSkills). Der Berufsmeisterschaft geht ein 

durch die OdA organisiertes Selektionsverfahren voraus, welches jungen Berufsleu-

ten (i.d.R. Lernende oder Lehrabgänger/innen) aus der gesamten Schweiz offenste-

hen muss. Der/die Gewinner/in erhält den Titel des Schweizermeisters/der Schwei-

zermeisterin.  

 

Definition «Berufsdemonstration» 

Eine Berufsdemonstration wird in einem EFZ-Beruf durchgeführt, wenn eine Berufs-

meisterschaft nicht möglich ist (z.B. zu wenig Lernende pro Jahrgang oder infrastruk-

turelle Gründe). Eine Berufsdemonstration beinhaltet Maschinen und Geräte, die im 

jeweiligen Arbeitsalltag verwendet werden. Junge Berufs-Talente aus allen Sprachre-

gionen zeigen ihre Tätigkeiten aus dem jeweiligen Arbeitsalltag über die gesamte 

Dauer der SwissSkills 2025.  

 

Demonstrationen von Fachrichtungen, Schwerpunkten oder EBA-Berufen sind für eine finan-

zielle Unterstützung nicht anrechenbar. 

 

 

Ablauf 

(1) Nach der definitiven Anmeldung für die SwissSkills 2025 reichen die OdA bis Ende 

Juni 2024 ein Gesuch um finanzielle Unterstützung beim SBFI ein.  

(2) Das SBFI prüft den Antrag und stellt den OdA bis Ende Oktober 2024 den formellen 

Entscheid zu (Verfügung). Gestützt darauf kann eine erste Teilzahlung in der Höhe 

von 50% des Beitrags in Rechnung gestellt werden. 

(3) Das SBFI prüft zusammen mit SwissSkills die Zielerreichung/Leistungserbringung der 

OdA. Es muss kein Schlussbericht eingereicht werden, bei Bedarf kontaktiert das 

SBFI die OdA. 

(4) Die OdA reichen dem SBFI bis Ende November 2025 die Rechnung für die Schluss-

zahlung ein.  

Projektänderungen: Müssen wesentliche Änderungen am bewilligten Projekt vorgenom-

men werden, ist das SBFI umgehend zu informieren.  

 

 

4. Formulare und ergänzende Informationen 

Das Formular für die Gesuchstellung sowie dieses Merkblatt finden Sie auf der Webseite der 

Projektförderung (http://www.sbfi.admin.ch/projektfoerderungbb).  

Bei Fragen ist das Ressort Finanzierung und Projektförderung des SBFI gerne für Sie da: 

Talia Bongni, talia.sheikhbongni@sbfi.admin.ch, Tel. +41 58 481 01 86. 

http://www.sbfi.admin.ch/projektfoerderungbb
mailto:talia.sheikhbongni@sbfi.admin.ch

